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So, nun ist es geschafft...

Die Redaktion hat sich viel Mühe gegeben, Sie über

den Umgang mit Erfindungen, über Schutzrechte, Re-

cherchen, die Patentanmeldung und das Erteilungs-

verfahren zu informieren. Wir haben dafür sehr viel

Material gesichtet und das was aus der Sicht der Er-

finder wichtig ist, herausgefiltert. Wir haben auch dar-

gestellt, welche Dienstleistungen Ihre PVA für Sie täti-

gen kann.

Unser Prof. Dr. Genius Erfindefix war Ihnen auf dem

langen Weg von der Idee über die Erfindungsmeldung,

die Anmeldung und Erteilung eines Patents und die

Verwertung der Innovation hoffentlich ein unterhaltsa-

mer Begleiter.

Natürlich konnten nicht alle Fragen über Schutzrechte

hier dargestellt werden. Aber diese Fibel soll schließ-

lich nicht die Beratungstätigkeit der PVAs ersetzen.

Jede Idee, jede Erfindung ist so einzigartig, dass sie

auch individuell behandelt werden muss. Gerade

dazu wurden die PVAs eingerichtet, als neue Einrich-

tungen, deren Aufgabe speziell die Beratung und Un-

terstützung von Erfindern in allen Fragen rund um das

Patent und verwandte Rechte ist.

Ganz herzlichen Dank sagen wir allen, die uns bei den

Recherchen für diese Fibel und dem Verfassen der

Texte mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.
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Neben unseren Redaktionsmitgliedern Dr. Stephan

Gärtner, Bent Sternfeld und Dr. Uwe Stilkenböhmer

sind das insbesondere:

Antonio Martinez-Arbizu - inno AG, Karlsruhe,

Dr. Gisela Kiratli - AGIT - Aachener Gesellschaft für

Innovation und Technologietransfer mbH,

Peter Stumpf, TransMIT - Gesellschaft für Technologie-

transfer mbH, Gießen,

Rolf Lersmacher, Ralf vom Stein und Karl Heinz

Stumpf - MACHER Mittelstandsberatung GmbH,

Aachen, sowie Prof. Dr. jur. Georg Sandberger,

Kanzler der Uni Tübingen

Wir hoffen, dass Ihnen diese Fibel bei Ihren Ideen für

ein Patent ein ständiger Begleiter und ein guter und

oft genutzter Ratgeber sein wird.

Der Gedanke des Patents darf nicht im Widerspruch

stehen zu dem oft bemühten Satz von der Freiheit von

Forschung und Lehre. Damit Forschung auch künftig

frei bleiben kann, sollte der Gedanke an der Siche-

rung dieser Ideen nicht zu kurz kommen. Dadurch

kann auch an den Hochschulen eine neue, freiheitli-

che Form der Forschung entstehen. Sie alle sind auf-

gefordert, dieses Recht zu nutzen.

Wir wünschen Ihnen viele gute Ideen, ein enormes

Durchhaltevermögen und natürlich nicht nur viele er-

teilte Patente, sondern auch, dass diese Patente den

Weg auf den Markt finden. Denn nichts befriedigt ei-

nen mehr, als wenn man die Früchte seiner Arbeit in

den Produkten wiederfindet.

Vielleicht hilft Ihnen beim Erfinden die Erkenntnis des

großen Erfinders Thomas Alva Edison, der einmal sag-

te: "Ich habe niemals aufgegeben. Ich habe nur tau-

send Wege gefunden, wie etwas nicht funktioniert."

Dr. Fred Lehmann

Anne Schneller



Links und Literatur

Deutschsprachige Seiten:

www.bmbf.de - Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF)

http://www.depatisnet.de - Patentserver des Deutschen Patent-
und Markenamts

http://www.dpma.de - Deutsches Patent- und Markenamt

http://www.insti.de - Innovationsstimulierung. Deutschlands
größtes Netzwerk für Erfindungen und Patentierung

http://www.patentanwaltskammer.de - Patentanwaltskammer
(München)

http://www.patentblatt.de - DPMApatentblatt

http://www.patente.bmbf.de - Patentserver des BMBF

http://www.tib.uni-hannover.de - Technische Informations-
bibliothek /  Universitätsbibliothek Hannover

Englischsprachige Seiten:

www.autm.net - Association of University Technology Managers

www.delphion.com - Commercial Online Database

www.epoline.org - Online Submission of European Patent
Applications

www.escpacenet.com - Database of the European Patent Office

www.european-patent-office.org - European Patent Office

www.ipr-helpdesk.org - Intellectual Property Rights Help Desk of
the European Commission

http://www.wipo.int - World Intellectual Property Organisation

http://pair.uspto.gov/cgi-bin/final/home.pl /
www.uspto.gov - United States Patent and Trademark Office

http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl - Das Japanische
Patentamt

Existenzgründung:

www.exist.de - Existenzgründungen aus Hochschulen - ein Pro-
gramm des BMBF

Netzwerke:

www.technologieallianz.de - TechnologieAllianz e.V..
Kooperationsverbund zur Verwertung von Technologien

www.deutschesinnovationsforum.de - Deutsches Innovations-
forum (DI) e.V.

www.innovation-market.de - InnovationMarket. Marktplatz für
Innovationen, Ideen und Kapital

Verwertungsmethoden:

www.W2M.org -  W2M - Weg zum Markt. Die beschleunigte Ver-
wertung von Forschungsergebnissen

Literatur:
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Brändel, Oliver C.:
Technische Schutzrechte. Einführung in die Grundlagen des
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Arbeitgeber

im arbeitsrechtlichen Sinne ist jeder, der Arbeitneh-

mer beschäftigt, und zwar unabhängig von der

Rechtsform in der das geschieht. Handelt es sich um

eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, so sind die ein-

zelnen Gesellschafter Arbeitgeber.

Arbeitnehmer

ist jeder, der aufgrund eines Vertragsverhältnisses

eine abhängige und fremdbestimmte Beschäftigung

ausübt, wie z.B. Arbeiter und Angestellte.

Arbeitnehmererfindung

Der größte Anteil an Erfindungen entsteht bei Arbeit-

nehmern, die in einem Dienstverhältnis zu ihrem Un-

ternehmen stehen. Diese sogenannten  "Diensterfin-

dungen" werden gemäß des Gesetztes über Arbeit-

nehmererfindungen vom 25. Juli 1957 (ArbEG) als

"gebundene Erfindungen" bezeichnet, da sie während

der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses gemacht

wurden.

Bundespatentgericht (BPatG)

gegründet 1961 mit Sitz in München. Das Bundespa-

tentgericht entscheidet bei Streitigkeiten auf dem Ge-

biet des gewerblichen Rechtsschutzes, z.B. bei Be-

schwerden gegen Beschlüsse der Prüfungsstellen

oder Patentabteilungen des Patentamts sowie bei

Nichtigkeitsklagen gegen erteilte Patente und im

Zwangslizenzverfahren.

Das Bundespatengericht ist dem Bundesgerichtshof

nachgeordnet und gehört, wie der Bundesgerichtshof

und das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA),

zum Ressort des Bundesjustizministeriums.

Bundessortenamt (BSA)

Das Bundessortenamt (BSA) ist als selbständige Bun-

desoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesmi-

nisteriums für Verbraucherschutz, Ernährung und

Landwirtschaft für die Zulassung und für den Sorten-

schutz von Pflanzensorten und die damit zusammen-

hängenden Angelegenheiten zuständig.

Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)

gegründet 1877 als Deutsches Patentamt

Deutsches Patent- und Markenamt

Zweibrückenstraße 12

80331 München

Tel. 089 - 2195-0

Dienststellen in Berlin und Jena

Web: http://www.dpma.de

Drittmittel

Drittmittel sind nach der Definition des Wissen-

schaftsrats "Mittel, die zur Förderung der Forschung

und Entwicklung sowie des wissenschaftlichen Nach-

wuchses zusätzlich zum Hochschulhaushalt (Grund-

ausstattung) von öffentlichen oder privaten Stellen

eingenommen werden, und zwar unabhängig davon,

ob sie einzelnen Wissenschaftlern oder der Hochschu-

le selbst oder einer ihrer Einrichtungen (Fakultäten,

Fachbereiche, Institute, Seminare, Klinika) zur Verfü-

gung gestellt werden und in welcher Weise gegebe-

nenfalls die Verwaltung der Hochschule an ihrer Be-

wirtschaftung beteiligt wird."

Eingangsbestätigung

Der Arbeitgeber muss den Eingang der Erfindungs-

meldung unverzüglich schriftlich bestätigen.

Einspruch

Jedermann kann gegen ein erteiltes Patent kann in-

nerhalb der Einspruchsfrist Einspruch erheben. Die

Frist beträgt beim Deutschen Patent- und Markenamt

drei Monate und beim Europäischen Patentamt neun

Monate nach Veröffentlichung der Erteilung. Der Ein-

spruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen.

Entscheidung Inanspruchnahme / Freigabe

Der Arbeitgeber hat  innerhalb von vier Monaten zu

entscheiden, ob er die Erfindung zur Verwertung im

Betrieb beschränkt oder unbeschränkt in Anspruch

nimmt. Bei einer unbeschränkten Inanspruchnahme

ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, die Diensterfin-

dung auf eigene Kosten zum Patent oder als Ge-

brauchsmuster anzumelden. Er kann die Erfindung

aber auch beschränkt unter Vorbehalt eines einfa-

chen Nutzungsrechtes in Anspruch nehmen oder zur

Nutzung durch den Arbeitnehmer freigeben.

Glossar
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Erfindungsmeldung

Der Arbeitnehmer muss jede Diensterfindung dem Ar-

beitgeber unverzüglich zur Kenntnis geben. Auch eine

Erfindung, die nicht auf Erfahrungen oder Arbeiten

des Betriebs beruht, muss dem Arbeitgeber mitgeteilt

werden.

EPÜ - Europäisches Patentübereinkommen

Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) be-

zweckt und bewirkt eine von den Vertragsstaaten an-

erkannte Vereinheitlichung des Erteilungsverfahrens

für sogenannte "Europäische Patente". Das EPÜ be-

zieht sich auf die Einreichung und Veröffentlichung

von Europäischen Patenten. Dementsprechend sind

analog zum deutschen Patentrecht die Formen "Offen-

legung" und "Erteiltes Patent" möglich. Eine europäi-

sche Patentanmeldung durchläuft im Europäischen

Patentamt ein zentrales Anmelde- und Erteilungsver-

fahren, gegebenenfalls auch ein zentrales Einspruchs-

und Beschwerdeverfahren. Nach der Erteilung tritt

das Europäische Patent in die sogenannte nationale

Phase und wird im benannten Land wie ein nationales

Schutzrecht weiterbehandelt. Das EPÜ hat derzeit fol-

gende Mitglieder: Österreich, Belgien, Schweiz, Zy-

pern, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland,

Frankreich, Türkei, Griechenland, Irland, Italien, Liech-

tenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Portugal,

Schweden, Großbritannien.

Die Schutzwirkung europäischer Patentanmeldungen

und Patente kann auch auf folgende Staaten er-

streckt werden: Albanien, Litauen, Lettland, Mazedo-

nien, Rumänien, Slowenien

Sie finden das EPÜ auf der Website des Europäischen

Patentamts unter www.european-patent-office.org/le-

gal/epc/index_d.html

Erfinder

ist eine natürliche Person, die aufgrund eines geisti-

gen Schöpfungsaktes eine technische Neuerung ge-

schaffen hat.

Erfindung

Eine Erfindung ist eine Lehre zum technischen Han-

deln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Er-

reichung eines kausal übersehbaren Erfolges, der

ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestä-

tigkeit die unmittelbare Folge des Einsatzes be-

herrschbarer Naturkräfte ist. Die Erfindung besteht

aus einer Aufgabe und einer Lösung und muss sowohl

ausführbar als auch wiederholbar sein.

Erfindungshöhe

wird heute als "erfinderische Tätigkeit" bezeichnet,

die nach § 4 PatG folgendermaßen definiert ist: "Eine

Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit

beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in

naheliegender Weise aus dem Stand der Technik er-

gibt."

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kön-

nen folgende Beweisanzeichen von Bedeutung sein:

- Erzielung von überraschenden, nicht vorhersehba

ren Wirkungen

- Dringendes Bedürfnis für die Lösung

- Bisheriges vergebliches Bemühen der Fachwelt

- Entwicklung der Technik in eine andere Richtung

- Überwinden von technischen Schwierigkeiten

- Erzielen von technischen Vorteilen

- Verbilligung und Vereinfachung von Herstellungsver-

fahren

- Überwinden von Vorurteilen der Fachwelt

Europäisches Patent

Seit dem 1. Juni 1978 kann für eine Erfindung mit ei-

ner einzigen europäischen Patentanmeldung, abge-

fasst in deutscher, englischer oder französischer

Sprache, Patentschutz in einer größeren Anzahl von

europäischen Staaten beantragt werden. Mitglied-

staaten sind nach dem aktuellen Stand: Österreich,

Belgien, Schweiz, Zypern, Deutschland, Dänemark,

Spanien, Finnland, Frankreich, Türkei, Griechenland,

Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco,

Niederlande, Portugal, Schweden, Großbritannien. Die

europäische Patentanmeldung wird vorzugsweise

beim Europäischen Patentamt eingereicht.

Europäisches Patentamt EPA

Durch das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ)

wurde das Europäische Patentamt (EPA) geschaffen.

Sitz des EPA ist München mit Dienststellen in Den

Haag, Berlin und Wien. Das Europäische Patent ent-

steht aufgrund eines einheitlichen Anmelde-, Prü-

fungs- und Erteilungsverfahrens, zerfällt jedoch nach

Erteilung in nationale Patente in den benannten Staa-

ten.

Europäisches Patentamt

Erhardtstr. 27

80331 München

Tel. 089 - 2399 - 4512

Web: http://www.european-patent-office.org



Fortschritt

Ein technischer Fortschritt kann ein entscheidendes

Indiz dafür sein, dass die Erfindung als nicht nahelie-

gend betrachtet werden kann. Ist der behauptete tech-

nische Fortschritt nicht glaubhaft, so kann er durch

die Vorlage von nachprüfbaren Belegen nachgewiesen

werden, z.B. durch Vorführung, Vorlage von Gutachten

oder Versuchsberichten.

Geheimpatent

Ein Geheimpatent liegt vor, wenn Staatsgeheimnisse

betroffen sind. Diese Anmeldungen / Patente werden

nicht in der öffentlichen, sondern in einer besonderen

Rolle geführt. Dem Erfinder steht ein Anspruch auf

Entschädigung zu, wenn er dadurch bei seiner wirt-

schaftlichen Verwertung Verluste erleidet. Wenn das

Deutsche Patent- und Markenamt eine Anmeldung

nicht innerhalb einer Frist von vier Monaten als ge-

heim erklärt, kann der Anmelder die Erfindung ohne

Beschränkungen frei verwerten.

Gebrauchsmuster

Schutzrecht für technische Erfindungen mit einer

Raumform. Verfahren sind nicht schutzfähig. Im Unter-

schied zum Patent findet für ein Gebrauchsmuster kei-

ne amtliche Sachprüfung statt, es wird lediglich auf

formale Richtigkeit geprüft. Mit der Eintragung des Ge-

brauchsmusters in die Gebrauchsmusterrolle erhält

der Anmelder ein Verbietungsrecht gegenüber seinen

Konkurrenten. Die Schutzdauer beträgt maximal 10

Jahre, die Kosten für die Anmeldung betragen 40,- •.

Gemeinschaftsmarke

Die Gemeinschaftsmarke bietet Schutz auf dem ge-

samten Markt der Europäischen Union und kann beim

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) an-

gemeldet werden.

Geschmacksmuster

Schutz des Designs bzw. der ästhetischen Gestaltung

für Muster, Modelle und Schriftmuster. Voraussetzung

für den Schutz ist, dass das Design ein neues und ei-

gentümliches Erzeugnis ist. Gegenstand des Schutzes

kann z.B. die äußere Gestaltung von Gegenständen

des täglichen Bedarfs, aber auch das Äußere von Ma-

schinen oder Fahrzeugen sein. Die Kosten für die An-

meldung betragen 70,- •. Die Maximallaufzeit ist auf

20 Jahre begrenzt.

Gewerbliche Schutzrechte

Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster und

Marken werden als gewerbliche Schutzrechte bezeich-

net.

Halbleiterschutzgesetz

Im Gegensatz zum Patentgesetz (PatG) und dem Ge-

brauchsmustergesetz (GebrMG) bezieht sich das Halb-

leiterschutzgesetz (HalblSchG) auf bestimmte Topo-

graphien von Halbleitern (Mikrochips) oder Teile von

solchen sowie auf Darstellungen zur Herstellung von

Topographien. Funktionen und technische Merkmale

von Halbleitern werden nicht erfasst. Die Anmeldung

erfolgt beim DPMA. Die Gültigkeit beträgt zehn Jahre

ab Anmeldetag bzw. dem Tag der erstmaligen Verwer-

tung. Eine Prüfung auf materiell-rechtliche Vorausset-

zungen erfolgt nicht.

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM)

Bei diesem Amt wird die Gemeinschaftsmarke ange-

meldet. Das HABM ist eine Einrichtung der Europäi-

schen Union mit eigener Rechtspersönlichkeit.

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt

Annahmestelle

Apartado de Correas 77

E - 03080 Alicante

SPANIEN

Tel: 0034 - 6 - 513 93 33

Internet: http://oami.eu.int

Internationale Patentanmeldung

Seit dem 1. Juni 1978 können Internationale Patent-

anmeldungen nach dem Patentzusammenarbeitsver-

trag (PCT) u.a. in deutscher Sprache beim DPMA und

beim EPA eingereicht werden. Die Internationale Pa-

tentanmeldung stellt eine Vorstufe zum nationalen Er-

teilungsverfahren dar. Es wird insbesondere eine inter-

nationale Recherche und auf Antrag eine internationa-

le vorläufige Prüfung der Patentanmeldung

durchgeführt. Im Internet finden Sie näheres unter

http://www.wipo.int/pct

Internationale Patentklassifikation (IPC)

Patente und Gebrauchsmuster sind in sachgebiets-

ähnliche Kategorien eingeteilt. Die Internationale Pa-

tentklassifikation (IPC) wird alle fünf Jahre überarbei-

tet und hat z.Zt. über 64.000 Möglichkeiten der Ein-

ordnung. Die IPC hat in vielen Ländern Gültigkeit. In

den USA wird in Abweichung dazu eine nationale Klas-

sifikation angewandt. Die IPC ist gegliedert in Sektio-



nen, Klassen, Unterklassen, Gruppen und Untergrup-

pen. Im Internet ist IPC zu finden unter http://

www.wipo.org/classifications/en/ipc/

Jahresgebühren

Die Zahlung von Jahresgebühren an das Patentamt ist

erforderlich, um den Schutz auf eine Patentanmel-

dung oder ein erteiltes Patent aufrecht zu erhalten.

Die ersten beiden Jahre sind in Deutschland gebüh-

renfrei. Die Gebühren für eine deutsches Patent stei-

gen von 70,- • im dritten Jahr bis 1.940,- • im zwanzig-

sten Jahr.

Kartellrecht

In der Marktwirtschaft ist es erforderlich, dass ein frei-

er Wettbewerb zwischen den Konkurrenten am Markt

herrscht. Der freie Wettbewerb kann von Unterneh-

men und Vereinigungen durch Verträge, Beschlüsse

und Absprachen unterlaufen werden. Durch die Rege-

lungen des Kartellrechts sollen derartige Wettbe-

werbsbeschränkungen verhindert werden.   Gesetz ge-

gen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)

Lizenz

Der Patentinhaber ist uneingeschränkt berechtigt, die

wirtschaftliche Verwertung seiner Erfindung im Zuge

einer Gegenleistung beschränkt oder unbeschränkt

an Dritte zu vergeben. Mit der ausschließlichen Lizenz

gewährt der Patentinhaber dem Lizenznehmer ein al-

leiniges Nutzungsrecht. Der Patentanmelder kann be-

reits bei der Patentanmeldung seine Lizenzbereit-

schaft gegenüber dem Patentamt schriftlich erklären.

Daraufhin wird die Lizenzbereitschaft in die Rolle ein-

getragen und die anfallenden Jahresgebühren werden

auf die Hälfte reduziert. Mit der Abgabe einer Lizenz-

bereitschaftserklärung verzichtet der Patentinhaber

auf sein Recht zur alleinigen Benutzung und sein Ver-

bietungsrecht gegenüber Benutzern, die eine ange-

messene Vergütung bezahlen. Die Erklärung kann un-

ter bestimmten Bedingungen zurückgezogen werden.

Marke

Um Waren und Dienstleistungen eines Geschäftsbe-

triebs von den Waren und Dienstleistungen eines an-

deren Geschäftsbetriebs zu unterscheiden, kann die

Ware und die Dienstleistung durch ein Zeichen ge-

kennzeichnet werden. Dieses Kenn- oder Merkzeichen

eines Gewerbetreibenden kann beim Deutschen Pa-

tent-und Markenamt als "Marke" eingetragen werden.

Die Marke ist das einzige gewerbliche Schutzrecht,

das unbegrenzt verlängert werden kann.

Neuheit

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand

der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst

alle Kenntnisse, die vor dem Anmeldetag oder Priori-

tätstag durch schriftliche oder mündliche Beschrei-

bung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öf-

fentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Dies be-

deutet, dass die vorangegangene Veröffentlichung

keine Patentveröffentlichung sein muss, sie könnte

auch durch eine Internetpräsentation oder durch ei-

nen Vortrag auf einer der Öffentlichkeit zugänglichen

Veranstaltung erfolgt sein.

Beim Gebrauchsmuster besteht eine sechsmonatige

Neuheitsschonfrist. Eine Ausnahme stellt die Veröf-

fentlichung durch die Teilnahme an internationalen

Ausstellungen dar, die dann nicht neuheitsschädlich

ist, wenn dies innerhalb von sechs Monaten vor dem

Anmeldetag bzw. Prioritätstag durch den Anmelder

oder seinen Rechtsvorgänger geschah. Diese Rege-

lung bezieht sich jedoch nur auf die Teilnahme an be-

sonders ausgewählten internationalen Ausstellungen.

Nichtigkeitsklage

Das Patent wird auf Antrag für nichtig erklärt, wenn

der Gegenstand des Patents nicht patentfähig ist. Wei-

tere Nichtigkeitsgründe sind unzureichende Offenba-

rung, widerrechtliche Entnahme, unzulässige Erweite-

rung des Gegenstandes des Patents sowie die Erwei-

terung des Schutzbereiches des Patents. Die

Nichtigkeitsklage kann während der gesamten Lauf-

zeit des Patents beim Bundespatentgericht einge-

reicht werden, jedoch nicht während der Einspruchs-

frist und nicht während des Einspruchsverfahrens.

Offenlegung

Achtzehn Monate nach dem Anmelde- oder Prioritäts-

tag erfolgt die Offenlegung der Patentanmeldung in

der ursprünglich eingereichten Fassung. Ab diesem

Zeitpunkt kann auch die Akte beim Patentamt einge-

sehen werden. Es erscheint die Offenlegungsschrift,

mit der die Öffentlichkeit auf ein künftig mögliches

Schutzrecht hingewiesen wird. Mit dem Erscheinen

der Offenlegungsschrift erhält der Anmelder Anspruch

auf angemessene Entschädigung gegenüber demjeni-

gen, der den Gegenstand der Patentanmeldung be-

nutzt hat. Diesen Anspruch kann er jedoch nur durch-

setzen, wenn sein Patent rechtskräftig erteilt ist.

Patent

Patente werden für technische Erfindungen erteilt, die

neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen

und gewerblich anwendbar sind. Das Patent hat vor al-
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lem die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt

ist, die patentierte Erfindung zu benutzen. Auf Antrag

des Patentanmelders sowie jedes Dritten führt das

Patentamt eine amtliche Neuheitsprüfung durch. Die

Patentanmeldung gilt als zurückgenommen, wenn der

Prüfungsantrag nicht innerhalb von sieben Jahren

nach Anmeldetag gestellt wurde. Die Anmeldegebühr

beim Deutschen Patent- und Markenamt beträgt 60,-

•, die Prüfungsgebühr beträgt 350,- •. Außerdem sind

ab dem 3. Jahr bis zum Ende der Laufzeit des Patents

im 20. Jahr jährlich steigende Jahresgebühren zu be-

zahlen.

Patentanmelder

Der Anmelder ist berechtigt, die Erteilung des Patents

zu verlangen. Als Anmelder können sowohl natürliche

als auch juristische Personen auftreten.

Patentanmeldung

Eine Erfindung ist zur Erteilung eines Patents schrift-

lich beim Patentamt anzumelden. Für jede Erfindung

ist eine besondere Anmeldung erforderlich. Die Anmel-

dung muss enthalten:

1. einen Antrag auf Erteilung des Patents, in dem die

Erfindung kurz und genau bezeichnet ist.

2. einen oder mehrere Patentansprüche, in denen an-

gegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt

werden soll,

3. eine Beschreibung der Erfindung

4. die Zeichnungen, auf die sich die Patentansprüche

oder die Beschreibung beziehen.

Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und

vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie aus-

führen kann. Mit der Anmeldung ist eine Anmeldege-

bühr in Höhe von 60,- euro zu bezahlen.

Patentanspruch

Der Patentanspruch gibt an, was durch das Patent un-

ter Schutz gestellt werden soll. Der erste Patentan-

spruch wird als Hauptanspruch bezeichnet. In ihm

müssen alle für die Erfindung wesentlichen Merkmale

enthalten sein. Bei der einteiligen Fassung des Patent-

anspruchs werden die Merkmale gemäß ihrer techno-

logischen Zusammengehörigkeit aufgeführt. Die zwei-

teilige Fassung gliedert sich dem gegenüber in Ober-

begriff und kennzeichnenden Teil. Im Oberbegriff sind

die Merkmale genannt, die aus dem Stand der Tech-

nik bekannt sind, während im kennzeichnenden Teil

diejenigen Merkmale aufgeführt sind, die neu und er-

finderisch sind und für die der Patentschutz begehrt

wird.

Patentanwalt

Patentanwälte sind die nach der Patentanwaltsord-

nung berufenen Berater und Vertreter für die Themen-

bereiche: Gewerbliche Schutzrechte, Schutz von Da-

tenverarbeitungsprogrammen, Sortenschutzrechte, To-

pographien, Arbeitnehmererfindungen.

Patentanwaltskammer

Tal 29

80331 München

Tel. 089 - 24 22 78 - 0

Internet: http://www.patentanwalt.de/

Patenterteilung

Sobald die Patentanmeldung den gesetzlichen Anfor-

derungen genügt, die gerügten Mängel an der Zusam-

menfassung beseitigt sind und die Prüfungsstelle den

Gegenstand der Patentanmeldung für patentfähig

hält, wird von ihr die Erteilung des Patents beschlos-

sen. Aus dem ihm zugestellten Patenterteilungsbe-

schluss kann der Patentanmelder genau die Unterla-

gen entnehmen, die der Erteilung des Patents zugrun-

de gelegt werden.

Patentverletzung

Eine Patentverletzung ist dann gegeben, wenn ohne

Erlaubnis eine patentierte Erfindung benutzt wird. Der

Verletzer kann auf Unterlassung bzw. Schadensersatz

verklagt werden. Grundsätzlich handelt jeder Gewer-

betreibende schuldhaft, wenn er sich nicht laufend

über die Schutzrechte auf seinem Fachgebiet erkun-

digt. Für Gebrauchsmuster gelten sinngemäß diesel-

ben Regelungen.

Patentverwertung

Für freie Erfinder und für Unternehmen stellt sich

nach der Patentanmeldung bzw. Patenterteilung die

Frage nach der wirtschaftlichen Umsetzung der Erfin-

dung. Wenn die Erfindung innerhalb des Unterneh-

mens entstanden ist, fällt es oft schwer, die techni-

sche Idee realistisch zu bewerten und in das Produkt-

spektrum oder den Produktionsprozess zu integrieren.

Bei der Verwertung von Erfindungen, die im Unterneh-

men selbst nicht benutzt werden und anderen Unter-

nehmen angeboten werden sollen, sind die Schwierig-

keiten noch größer. Die Verwertungsschwierigkeiten

treffen in erhöhtem Maße auch freie Erfinder, die für

die wirtschaftliche Umsetzung ihrer Erfindungen auf

einen Partner aus der Wirtschaft angewiesen sind.



Patentverwertungsagentur (PVA)

Patentverwertungsagenturen sind besonders einge-

richteten Organisationen, die sich speziell auf Patente

und Schutzrechte aus Hochschulen konzentriert ha-

ben. Zu ihren Aufgaben gehören die Information und

Beratung von Erfindern, die Bearbeitung von Erfin-

dungsmeldungen, die Anmeldung von Schutzrechten

und die Verwertung von Hochschulerfindungen.

Zur Zeit gibt es 20 (19 ???) solcher PVAs im gesamten

Bundesgebiet.

Priorität

Wird die Priorität beansprucht, so erhält die Anmel-

dung einen früheren Zeitrang. Dazu bezieht sich der

Anmelder innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach

dem Anmeldetag bei der Anmeldung derselben Erfin-

dung auf die vorschriftsmäßige Ersthinterlegung im In-

oder Ausland. Mit dieser Bestimmung wird es dem An-

melder z.B. ermöglicht, eine bereits beim Deutschen

Patent- und Markenamt angemeldete Erfindung wei-

terzuentwickeln und die verbesserte Erfindung inner-

halb der 12-Monatsfrist unter Inanspruchnahme der

Priorität der früheren Anmeldung neu anzumelden.

Prüfungsantrag

Das Patentamt prüft auf Antrag, ob der Gegenstand

der Patentanmeldung patentfähig ist. Der Antrag kann

vom Patentanmelder und jedem Dritten bis zum Ab-

lauf von sieben Jahren nach dem Anmeldetag gestellt

werden. Die Prüfungsantragsgebühr beträgt beim

Deutschen Patent- und Markenamt 350,- •.

Werden von der Prüfungsstelle Formmängel der An-

meldung bzw. fehlende Patentierungsvoraussetzungen

festgestellt, so wird dies dem Patentanmelder in Form

eines Prüfungsbescheids mitgeteilt. Der Patentanmel-

der kann innerhalb einer gesetzten Frist darauf ant-

worten und eine Stellungnahme abgeben.

Schutzbereich

Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmel-

dung wird durch den Inhalt der Patentansprüche be-

stimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind

jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzu-

ziehen. Das bedeutet, dass der Schutzbereich des Pa-

tents nur soweit reicht, wie die offenbarte Erfindung in

den Patentansprüchen Ausdruck gefunden hat. Offen-

bart die Beschreibung eine über den Rahmen der An-

sprüche hinausgehende Erfindung, so gehört der

Überschuss nicht zum Schutzbereich des Patents.

Sortenschutzgesetz (SortG)

Das Sortenschutzgesetz (SortG) bezieht sich aus-

schließlich auf Pflanzensorten. Es ist nicht anwendbar

auf Arten, die nicht im Artenverzeichnis zum Sorten-

schutzgesetz enthalten sind. In diesem Fall ist jedoch

ein Patentschutz möglich. Die Anmeldung erfolgt beim

Bundessortenamt. Die Dauer des Sortenschutzes be-

trägt 25 Jahre, bei Hopfen, Kartoffel, Rebe und Baum-

arten 30 Jahre. Die Entstehung des Rechts erfolgt

durch Anmeldung und Erteilung, wobei eine materiell-

rechtliche Prüfung durchgeführt wird.

Sortenzulassung

Die Zulassung von Pflanzensorten ist im Saatgutver-

kehrsgesetz (SaatVerkG) geregelt. Dieses Gesetz dient

dem Schutz des Saatgutverbrauchers sowie der Ver-

sorgung der Landwirtschaft mit hochwertigem Saat-

und Pflanzgut. Es schreibt vor, dass bei landwirt-

schaftlichen Pflanzenarten und Gemüse Saatgut nur

dann gewerbsmäßig in Verkehr gebracht werden darf,

wenn die betreffende Sorte vom Bundessortenamt zu-

gelassen und in die Sortenliste eingetragen ist.

Stand der Technik

Der Stand der Technik umfasst alle technischen Leh-

ren, die vor dem Anmeldetag, irgendwo auf der Welt,

in irgendeiner Weise der Öffentlichkeit zugänglich wa-

ren (vorveröffentlichter Stand der Technik). Zum Stand

der Technik gehören jedoch auch deutsche, europäi-

sche und internationale Anmeldungen, soweit sie in

der Bundesrepublik gelten sollen, die vor dem Anmel-

detag eingereicht, aber erst nach ihm veröffentlicht

wurden (nicht vorveröffentlichter Stand der Technik).

Urheberrechtsgesetz (UrhG)

Mit dem Urheberrecht werden Werke der Literatur,

Musik, Kunst usw. geschützt. Es sind aber auch wis-

senschaftliche und andere geistige Leistungen, wie

z.B. Computerprogramme, durch das Urheberrecht ge-

schützt. Die Entstehung des Rechts erfolgt automa-

tisch mit der Entstehung des Werks, wobei nicht kon-

kret ausgeführte Ideen und amtliche Produkte ausge-

nommen sind. Einer gesonderten Anmeldung des

Urheberrechts bedarf es nicht. Das Recht besteht bis

zu 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.

UWG (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb)

Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) ver-

bietet Wettbewerbshandlungen im geschäftlichen Ver-

kehr, die gegen die guten Sitten verstoßen. Der Maß-

stab für die Beurteilung der "guten Sitten" ist die Auf-

fassung des verständigen und gerecht denkenden
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Durchschnittsgewerbetreibenden. Damit kann dieser

Maßstab je nach Bereich unterschiedlich sein. Ferner

kommt auch der Auffassung der Allgemeinheit Bedeu-

tung zu.

Vergütung

Der Diensterfinder hat Anspruch auf die Zahlung einer

angemessenen Vergütung, wenn der Arbeitgeber die

Diensterfindung in Anspruch genommen hat. Der Ar-

beitgeber hat das Recht, die Diensterfindung in vollem

Umfang oder teilweise zu benutzen.

Widerruf des Patents

Das Patent wird widerrufen, wenn einer der nachfol-

genden Gründe vorliegt: mangelnde Patentfähigkeit,

unzureichende Offenbarung, widerrechtliche Entnah-

me und unzulässige Erweiterung. Betreffen die Wider-

rufsgründe nur einen Teil des Patents, so wird es mit

einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhal-

ten, d.h. der Schutzbereich des Patents wird geringer.

Bei vollem Widerruf gelten die Wirkungen des Patents

als von Anfang an nicht eingetreten.

Zurückweisung

Die Prüfungsstelle weist eine Anmeldung zurück, wenn

die zuvor gerügten Mängel nicht beseitigt wurden. Zu-

rückweisungsgründe sind Formmängel und/oder man-

gelnde Patentfähigkeit, wie z.B. nicht ausreichende Er-

findungshöhe oder fehlende Neuheit.
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